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©  Stülpfilterzentrifuge. 

©  Eine  Stülpfilterzentrifuge  umfaßt  eine  in  einem 
Gehäuse  (1)  drehbar  gelagerte,  radiale  Filtratdurch- 
lässe  (12)  aufweisende  Trommel,  ein  die  Filtrat- 
durchlässe  abdeckendes,  umstülpbares  Filtertuch 
(15)  einen  die  eine  Stirnseite  der  Trommel  verschlie- 
ßenden  Deckel  (18),  eine  am  Deckel  vorgesehene 
Einfüllöffnung  für  zu  filtrierende  Suspension  und  ein 
die  Einfüllöffnung  durchdringendes  Füllrohr  (19),  wo- 
bei  Trommel  und  Deckel  mittels  einer  drehend  ange- 
triebenen  Hohlwelle  (3)  und  einer  darin  hin-  und 
herteleskopierenden  Trägerwelle  (9)  relativ  zueinan- 

der  axial  verschieblich  sind,  um  das  Filtertuch  umzu- 
stülpen.  An  der  Trägerwelle  (9)  ist  eine  Schraubspin- 
del  (34)  angeordnet,  und  es  ist  eine  mit  dieser 
Schraubspindel  (34)  in  Eingriff  stehende  Mutter 
(33,36)  vorgesehen.  Entweder  die  Schraubspindel 
(34)  oder  die  Mutter  (33,36)  ist  von  einem  Motor  (44) 
drehend  antreibbar,  so  daß  in  Abhängigkeit  von  der 
Drehzahl  der  Schraubspindel  (34)  bzw.  Mutter  relativ 
zur  Drehzahl  der  Hohlwelle  (3)  die  Trägerwelle  (9)  in 
der  Hohlwelle  (3)  hin-  und  herteleskopiert. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Stülpfilterzentrifuge 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Bei  bekannten  Stülpfilterzentrifugen  dieser  Art 
(DE-PS  27  09  894)  wird  die  mit  dem  Deckel  der 
Trommel  fest  verbundene  Trägerwelle  in  der  die 
Trommel  tragenden  Hohlwelle  mit  Hilfe  eines  hy- 
draulischen  Antriebs  teleskopierend  hinund  herver- 
schoben,  wenn  die  Trommel  unter  Umstülpung  des 
Filtertuches  geöffnet  oder  geschlossen  werden  soll. 
Da  bei  hydraulischen  Antriebseinrichtungen  Lecka- 
gen  prinzipiell  nicht  ausgeschlossen  werden  kön- 
nen,  und  zwar  sowohl  im  Bereich  des  eigentlichen 
Antriebszylinders  wie  auch  in  den  zu  diesem  Zylin- 
der  hinführenden  Leitungen  und  in  diesen  angeord- 
neten  Ventilen,  kann  es  hierdurch  grundsätzlich  zu 
Störungen  kommen,  die  insbesondere  bei  der  Fil- 
trierung  sensibler  Produkte,  beispielsweise  Phar- 
mazeutika,  oder  bei  unter  sterilen  Bedingungen  ab- 
laufenden  Prozessen  außerordentlich  schwerwie- 
gend  sind. 

Die  Erfindung  geht  daher  von  der  Aufgabe  aus, 
eine  gattungsgemäße  Stülpfilterzentrifuge  so  zu 
verbessern,  daß  der  bisher  dem  Öffnen  und  Schlie- 
ßen  der  Trommel  zugeordnete  hydraulische  Antrieb 
entfällt  und  somit  störende  Leckagen  der  Hydrau- 
likflüssigkeit  ausgeschlossen  sind. 

Die  Erfindung  wird  durch  die  Merkmale  im 
Kennzeichnungsteil  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 

Die  nachstehende  Beschreibung  einer  bevor- 
zugten  Ausführungsform  der  Erfindung  dient  im 
Zusammenhang  mit  beiliegender  Zeichnung  der 
weiteren  Erläuterung.  Es  zeigen: 

Figur  1  eine  schematische  Schnittansicht  ei- 
ner  Stülpfilterzentrifuge  in  der  Ar- 
beitsphase  des  Zentrifugierens; 

Figur  2  schematisch  die  Zentrifuge  aus  Figur 
1  in  der  Arbeitsphase  des  Feststoff- 
abwurfs; 

Figur  3  schematisch  eine  vergrößerte  An- 
sicht  einer  mechanischen  Antriebs- 
einrichtung  zum  Öffnen  und  Schlie- 
ßen  der  Trommel  der  Stülpfilterzen- 
trifuge,  und 

Figur  4  schematisch  eine  gegenüber  Figur  3 
abgewandelte  Ausführungsform. 

Die  auf  der  Zeichnung  dargestellte  Stülpfilter- 
zentrifuge  umfaßt  ein  schematisch  angedeutetes, 
die  gesamte  Maschine  dicht  umschließendes  Ge- 
häuse  1  ,  in  dem  auf  einem  stationären  Maschinen- 
gestell  2  eine  Hohlwelle  3  in  Lagern  4,  5  drehbar 
gelagert  ist.  Mit  dem  über  das  Lager  5  hinausra- 
genden  Ende  der  Hohlwelle  3  ist  ein  Antriebsrad  6 
drehfest  verbunden,  über  welches  die  Hohlwelle  3 
mittels  eines  Keilriemens  von  einem  Elektro-  oder 
anderen  Motor  7  in  raschen  Umlauf  versetzbar  ist. 

Die  zwischen  den  Lagern  4,  5  starr  durchge- 
hende  Hohlwelle  3  weist  eine  gestrichtelt  angedeu- 
tete,  axial  verlaufende  Keilnut  auf,  in  welcher  ein 

Keilstück  8  axial  verschieblich  ist.  Dieses  Keilstück 
8  ist  starr  mit  einer  im  Inneren  der  Hohlwelle  3 
verschiebbaren  Trägerwelle  9  verbunden.  Die  Trä- 
gerwelle  9  läuft  daher  gemeinsam  mit  der  Hohlwel- 

5  le  3  um,  ist  jedoch  in  dieser  axial  verschieblich. 
Auf  dem  in  Figur  1  und  2  links  gelegenen,  über 

das  Lager  4  hinausragenden  Ende  der  Hohlwelle  3 
ist  drehfest  der  geschlossene  Boden  einer  topfför- 
migen  Schleudertrommel  11  angeflanscht.  An  ih- 

70  rem  zylindrischen  Mantel  weist  die  Trommel  11 
radial  verlaufende  Durchlaßöffnungen  12  auf.  An 
ihrer  dem  Boden  gegenüberliegenden  Stirnseite  ist 
die  Trommel  11  offen.  An  dem  diese  offene  Stirn- 
seite  umgebenden,  flanschartigen  Öffnungsrand  13 

15  ist  mittels  eines  Halteringes  14  der  Rand  eines  im 
wesentlichen  kreiszylindrisch  ausgebildeten  Filter- 
tuchs  15  dicht  eingespannt.  Der  andere  Rand  des 
Filtertuchs  15  ist  in  entsprechender  Weise  dicht  mit 
einem  Bodenstück  16  verbunden,  welches  starr  mit 

20  der  verschiebbaren,  den  Boden  der  Schleudertrom- 
mel  11  frei  durchdringenden,  verschiebbaren  Trä- 
gerwelle  9  verbunden  ist. 

An  dem  Bodenstück  16  ist  über  Stehbolzen  17 
unter  Freilassung  eines  Zwischenraumes  starr  ein 

25  Schleuderraumdeckel  18  befestigt,  der  in  Figur  1 
den  Schleuderraum  der  Trommel  1  1  durch  Auflage 
an  deren  Öffnungsrand  dicht  verschließt  und  in 
Figur  2  gemeinsam  mit  dem  Bodenstück  16  durch 
axiales  Herausschieben  der  Trägerwelle  9  aus  der 

30  Hohlwelle  3  frei  von  der  Trommel  11  abgehoben 
ist. 

An  der  in  Figur  1  und  2  links  gelegenen  Vor- 
derseite  der  Stülpfilterzentrifuge  ist  ein  Füllrohr  19 
angeordnet,  welches  zum  Zuführen  einer  in  ihre 

35  Feststoffund  Flüssigkeitsbestandteile  zu  zerlegen- 
den  Suspension  in  den  Schleuderraum  der  Trom- 
mel  11  dient  (Figur  1)  und  in  dem  in  Figur  2 
dargestellten  Betriebszustand  in  eine  Bohrung  21 
der  verschiebbaren  Trägerwelle  9  eindringt. 

40  Die  Antriebseinrichtung,  welche  die  Verschie- 
bung  der  Trägerwelle  9  in  der  Hohlwelle  3  und 
damit  das  Öffnen  und  Schließen  der  Schleuder- 
trommel  und  damit  den  Übergang  zwischen  den 
beiden  in  Figur  1  und  2  dargestellten  Betriebszu- 

45  ständen  vermittelt,  wird  im  einzelnen  später  be- 
schrieben. 

Im  Betrieb  nimmt  die  Stülpfilterzentrifuge  zu- 
nächst  die  in  Figur  1  gezeichnete  Stellunge  ein. 
Die  verschiebbare  Trägerwelle  9  ist  in  die  Hohlwel- 

50  le  3  zurückgezogen,  wodurch  das  mit  der  Träger- 
welle  9  verbundene  Bodenstück  16  in  der  Nähe 
des  Bodens  der  Schleudertrommel  11  liegt.  Der 
Schleuderraumdeckel  16  hat  sich  dabei  dicht  auf 
den  Öffnungsrand  der  Trommel  11  aufgelegt.  Bei 

55  rotierender  Trommel  wird  über  das  Füllrohr  19  zu 
filtrierende  Suspension  eingeführt.  Die  flüssigen 
Bestandteile  der  Suspension  treten  in  Richtung  der 
Pfeile  22  durch  die  Öffnungen  12  der  Trommel 
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hindurch  und  werden  von  einem  Prallblech  23  in 
eine  Abführleitung  24  geleitet.  Die  Feststoffteilchen 
der  Suspension  werden  vom  Filtertuch  15  aufgehal- 
ten. 

Bei  weiterhin  rotierender  Schleudertrommel  11 
wird  nun  entsprechend  Figur  2  die  Trägerwelle  9 
(nach  links)  verschoben,  wodurch  sich  das  Filter- 
tuch  15  nach  außen  umstülpt  und  die  an  ihm 
haftenden  Feststoffteilchen  nach  auswärts  in  Rich- 
tung  der  Pfeile  25  in  das  Gehäuse  1  abgeschleu- 
dert  werden.  Von  da  aus  können  sie  leicht  abgeför- 
dert  werden.  In  der  Stellung  nach  Figur  2  ist  das 
Füllrohr  19  durch  entsprechende  Öffnungen  im 
Deckel  18  und  im  Bodenstück  16  in  die  Bohrung 
21  der  Trägerwelle  9  eingedrungen. 

Nach  beendetem  Abwuri  der  Feststoffteilchen 
unter  dem  Einfluß  der  Zentrifugalkraft  wird  die  Fil- 
terzentrifuge  durch  Zurückschieben  der  Trägerwel- 
le  9  wieder  in  die  Betriebsstellung  entsprechend 
Figur  1  gebracht,  wobei  sich  das  Filtertuch  15  in 
entgegengesetzter  Richtung  zurückstülpt.  Auf  diese 
Weise  ist  ein  Betrieb  der  Zentrifuge  mit  ständig 
rotierender  Schleudertrommel  11  möglich,  wobei  in 
der  Arbeitsphase  des  Zentrifugierens  gemäß  Figur 
1  die  Schleudertrommel  1  1  vom  Motor  7  mit  erheb- 
lich  größerer  Drehzahl  angetrieben  wird  als  im  Be- 
triebszustand  des  Feststoff  abwurf  es  gemäß  Figur 
2.  In  der  letzteren  Arbeitsphase  rotiert  die  Schleu- 
dertrommel  11  erheblich  langsamer. 

Wie  insbesondere  aus  Figur  3  hervorgeht,  ist 
an  das  vom  Lager  5  abgestützte  Ende  der  Hohlwel- 
le  3  starr  und  drehfest  eine  Buchse  31  nach  rück- 
wärts  abstehend  angeflanscht,  die  einen  axial  ver- 
laufenden  Schlitz  32  aufweist.  Mit  dem  hinteren 
Ende  der  Trägerwelle  9  ist  starr  eine  Mutter  33  mit 
radial  abstehendem  Keilstück  30  verbunden,  wel- 
ches  in  die  Keilnut  32  eingreift,  so  daß  das  Keil- 
stück  30  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  Mut- 
ter  33  und  Trägerwelle  9  einerseits  und  Buchse  31 
und  Hohlwelle  3  andererseits  vermittelt,  wobei  je- 
doch  die  Mutter  33  und  damit  die  Trägerwelle  9  in 
der  Buchse  31  axial  verschieblich  sind. 

In  das  Innengewinde  der  Mutter  33  greift  eine 
mit  entsprechendem  Außengewinde  versehene 
Schraubspindel  34  ein,  die  über  eine  herkömmli- 
che  Paßfederverbindung  35  drehfest,  jedoch  axial 
geringfügig  verschieblich  mit  einer  Hülse  36  ver- 
bunden  ist.  Die  Hülse  36  ist  ihrerseits  mit  Hilfe  von 
Lagern  37,  38  drehbar  in  einem  an  die  Buchse  31 
fest  angeflanschten  Endstück  45  gelagert.  Auf  dem 
rückwärtigen,  über  die  Hülse  36  vorstehenden 
Ende  der  Schraubspindel  34  ist  mittels  einer  Mutter 
39  eine  Scheibe  41  gehalten.  Zwischen  der  hinte- 
ren  Stirnseite  der  Hülse  36  und  der  Scheibe  41  ist 
eine  Tellerfeder  42  oder  dergleichen  angeordnet, 
welche  die  Schraubspindel  34  relativ  zur  Hülse  36 
(in  Figur  3  nach  rechts  gerichtet)  vorspannt,  wobei 
die  erwähnte  Paßfederverbindung  35  zwischen 

Schraubspindel  34  und  Hülse  36  eine  geringfügige 
Axialbewegung  zwischen  Schraubspindel  34  und 
Hülse  36  ermöglicht. 

Auf  der  Hülse  36  sitzt  drehfest  eine  Riemen- 
5  scheibe  43,  die  über  Keilriemen  mit  einem  weiteren 

Elektro-  oder  anderen  Motor  44  (Fig.  1)  verbunden 
ist,  der  somit  die  Hülse  36  und  damit  die  mit  ihr 
über  die  Paßfeder  35  drehfest  verbundene 
Schraubspindel  34  drehend  antreibt. 

w  Die  Tellerfeder  42,  welche  die  Schraubspindel 
34  und  damit  über  die  Mutter  33  auch  die  Träger- 
welle  9  (in  Figur  3  nach  rechts)  vorspannt,  hat  den 
Zweck,  bei  der  Arbeitsphase  des  Zentrifugierens 
(Figur  1)  den  Deckel  18  gegen  im  Trommelinneren 

15  auftretenden  hydraulischen  Druck  in  fester  Anlage 
am  Öffnungsrand  der  Schleudertrommel  1  1  zu  hal- 
ten.  Bei  einfacheren  Ausführungsformen  der  Erfin- 
dung  könnte  die  Schraubspindel  34  auch  unmittel- 
bar,  also  ohne  Zwischenschaltung  der  Hülse  36,  in 

20  den  Lagern  37  und  38  drehend  gelagert  sein.  In 
diesem  Falle  würde  die  Riemenscheibe  43  direkt 
auf  der  Schraubspindel  34  sitzen  und  die  zu  dem 
genannten  Zweck  eingesetzte  Tellerfeder  42  würde 
entfallen. 

25  Wie  weiterhin  dargestellt,  ist  die  Buchse  31  mit 
Hilfe  des  an  sie  angeflanschten  Endstückes  45  in 
einem  eigenen  Drehlager  46  drehend  gelagert,  wel- 
ches  seinerseits  über  einen  Ständer  47  am  Maschi- 
nengestell  2  abgestützt  ist,  so  daß  die  von  der 

30  Riemenscheibe  43  und  dem  Motor  44  ausgeübten 
Antriebskräfte  in  der  Nähe  des  Lagers  46  aufgefan- 
gen  werden  können. 

Wenn  die  Schraubspindel  34  über  die  Riemen- 
scheibe  43  und  den  Motor  44  relativ  zur  Hohlwelle 

35  3  und  der  mit  ihr  verbundenen  Buchse  31,  in 
welcher  die  Schraubspindel  34  drehend  gelagert 
ist,  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  verdreht 
wird,  verschiebt  sich  wegen  des  Eingriffes  der 
Schraubspindel  34  in  die  Mutter  33  die  mit  dieser 

40  verbundene  Trägerwelle  9  in  der  einen  oder  ande- 
ren  Richtung,  so  daß  der  mit  der  Trägerwelle  9 
verbundene  Deckel  18  die  gewünschte  Öffnungs- 
oder  Schließbewegung  ausführt. 

Im  Betrieb  der  Stülpfilterzentrifuge  rotieren  je- 
45  doch  die  Hohlwelle  3,  welche  die  Schleudertrom- 

mel  11  trägt,  und  die  mit  ihr  starr  verbundene 
Buchse  31  sowie  die  in  der  Hohlwelle  3  axial 
teleskopierende,  mit  dem  Deckel  18  verbundene 
Trägerwelle  9  ständig  in  einem  bestimmten  Dreh- 

50  sinn.  Es  kommt  also  beim  Öffnen  und  Schließen 
des  Deckels  18  auf  die  Relativgeschwindigkeit  die- 
ser  Teile,  also  insbesondere  der  Trägerwelle  9,  und 
der  Schraubspindel  34  und  vor  allem  darauf  an,  ob 
die  Schraubspindel  34  mit  kleinerer  oder  größerer 

55  Drehzahl  als  die  Trägerwelle  9  angetrieben  wird. 
Bei  gleicher  Drehzahl  von  Trägerwelle  9  und 
Schraubspindel  34  erfolgt  keine  Axialverschiebung 
der  Trägerwelle  9  in  der  Hohlwelle  3.  Erst  wenn  die 
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Drehzahl  der  Schraubspindel  34  größer  als  die 
Drehzahl  der  Trägerwelle  9  ist,  verschiebt  diese 
sich  in  der  Hohlwelle  3  im  Sinne  einer  Öffnung  des 
Deckels  18.  Ist  hingegen  die  Drehzahl  der  Schraub- 
spindel  34  kleiner  als  die  Drehzahl  der  Trägerwelle 
9  oder  wird  die  Schraubspindel  34  gegenläufig  zur 
Trägerwelle  9  angetrieben,  so  verschiebt  sich  die 
Trägerwelle  und  mit  ihr  der  Deckel  18  im  entge- 
gengesetzten  Sinne,  so  daß  der  Deckel  18  die 
Schleudertrommel  11  verschließt.  Bei  der  bevor- 
zugten  Ausführungsform  der  Erfindung  rotieren 
Trägerwelle  9  und  Sehraubspindel  34  stets  in  glei- 
chem  Drehsinn. 

Somit  ist  also  der  bisher  für  das  Öffnen  und 
Schließen  der  Schleuderraumtrommel  erforderliche 
hydraulische  Antrieb  durch  einen  einfachen  mecha- 
nischen  Antrieb  ersetzt,  welcher  die  auf  Leckage 
beruhenden  Nachteile  des  hydraulischen  Antriebs 
nicht  mehr  hat.  Dies  ist  aber  nicht  der  einzige 
Vorteil  des  beschriebenen  mechanischen  Schraub- 
spindelantriebs.  Im  Gegensatz  zum  hydraulischen 
Antrieb,  bei  welchem  die  Trägerwelle  9  über  einen 
am  rückwärtigen  Ende  der  Hohlwelle  3  ange- 
flanschten  Hydraulikzylinder  verschoben  wird,  ver- 
laufen  die  beim  Öffnen  und  Schließen  sowie  beim 
Zuhalten  der  Trommel  benötigten  Kräfte  nicht  über 
die  Hauptdrehlager  4,  5,  sondern  werden  intern 
vom  Schraubspindelantrieb  aufgefangen. 

Da  sich  Trägerwelle  9  und  Schraubspindel  34 
bei  der  dargestellten  Ausführungsform  gleichzeitig 
und  gleichsinnig  drehen  und  es  bei  Auslösen  einer 
Axialverschiebung  der  Trägerwelle  9  in  der  Hohl- 
welle  3  lediglich  auf  die  Differenzdrehzahl  zwischen 
diesen  Teilen  9  und  34  im  positiven  und  negativen 
Sinne  ankommt,  wird  auch  bei  relativ  großer  abso- 
luter  Drehzahl  der  Schraubspindel  34  nur  ein  relativ 
kleiner  Axialhub  der  Trägerwelle  9  bewirkt.  Die 
Schraubspindel  34  verhält  sich  also  insoweit  wie 
eine  Schraube  mit  sehr  geringer  Steigung 
(Feingewinde),  was  wiederum  bedeutet,  daß  für 
ihren  Antrieb  nur  geringe  Kräfte  erforderlich  sind, 
und  also  der  die  Schraubspindel  34  antreibende 
Motor  44  verhältnismäßig  schwach  ausgebildet 
werden  kann,  und  zwar  auch  dann,  wenn  Träger- 
welle  9  und  Schraubspindel  34  gegenläufig  ange- 
trieben  werden. 

Am  Ende  der  jeweiligen  Hubbewegung 
"Öffnen"  oder  "Schließen"  der  Schleudertrommel, 
oder  auch  bei  Schwergängigkeit  der  Hubbewegung 
verändert  sich  die  Differenzdrehzahl  zwischen 
Hohlwelle  3  und  Trägerwelle  9  einerseits  und 
Schraubspindel  34  andererseits  gegen  Null,  so  daß 
schließlich  eine  synchrone  Drehung  dieser  Teile 
stattfindet.  Dabei  tritt  automatisch  eine  Krafterhö- 
hung  auf,  die  insbesondere  nach  Erreichen  des 
Schließzustandes  der  Schleudertrommel  bewirkt, 
daß  der  Schleuderraumdeckel  18  fest  gegen  den 
Öffnungsrand  der  Schleudertrommel  11  gepreßt 

wird,  auch  wenn  der  die  Schraubspindel  34  antrei- 
bende  Motor  44  verhältnismäßig  schwach  ist. 

Sobald  die  Schleudertrommel  11  und  mit  ihr 
die  Trägerwelle  9  rascher  als  die  Schraubspindel 

5  34  zu  rotieren  versuchen,  findet  eine  selbsttätige 
Zuhaltung  des  Schleuderraumdeckels  18  auf  der 
Schleudertrommel  11  statt,  und  zwar  auch  bei  grö- 
ßeren,  im  Schleuderraum  wirksamen  Hydraulikkräf- 
ten.  Die  beschriebene  Schraubspindel  Verschlußan- 

w  Ordnung  wirkt  also  wie  eine  (mit  Feingewinde  ver- 
sehene)  Schraubspindel  mit  Selbsthemmung,  die 
eine  zusätzliche  Radialverriegelung  nicht  erfordert. 
Insbesondere  ist  im  Gegensatz  zu  einer  hydrauli- 
schen  Verschlußanordnung  bei  der  beschriebenen 

15  Schraubspindel-Verschlußanordnung  keine  zusätzli- 
che  Sicherheitseinrichtung,  wie  beispielsweise  ein 
Fliehkraftregler  oder  dergleichen  erforderlich,  der 
dafür  sorgt,  daß  ein  Öffnen  der  Schleudertrommel 
nur  unterhalb  einer  bestimmten  Drehzahl  der  Trom- 

20  mel  möglich  ist,  denn  erfindungsgemäß  wird  der 
Schleuderraumdeckel  18  von  dem  beschriebenen 
Schraubspindelantrieb  immer  automatisch  und  fest 
auf  den  Öffnungsrand  der  Schleudertrommel  11 
gepreßt,  solange  die  Schraubspindel  34  langsamer 

25  als  die  Trägerwelle  9  und  die  mit  ihr  verbundenen 
Teile  oder  gegenläufig  hierzu  rotiert. 

In  Figur  3  ist  der  Öffnungszustand  der  Schleu- 
dertrommel  entsprechend  Figur  2  dargestellt,  bei 
dem  also  die  Trägerwelle  9  von  der  Schraubspin- 

30  del  34  in  Figur  3  ganz  nach  links  verschoben  ist. 
Wie  dargestellt,  weist  die  Trägerwelle  9  vor  der  mit 
ihr  verbundenen  Mutter  3  einen  Hohlraum  48  auf, 
in  den  die  Schraubspindel  34  eintritt,  wenn  die 
Trägerwelle  (in  Figur  3  nach  rechts)  im  Verlauf  der 

35  Schließbewegung  der  Schleudertrommel  zurückge- 
holt  wird,  wobei  sich  die  Mutter  33  in  der  eine 
rückwärtige  Verlängerung  der  Hohlwelle  3  bilden- 
den  Buchse  31  entsprechend  verschiebt. 

Bei  einer,  nicht  dargestellten  Ausführungsform 
40  der  Erfindung  kann  die  Schraubspindel  eine  Spin- 

del  ohne  Selbsthemmung  sein,  was  beispielsweise 
durch  eine  herkömmliche  Kugelumlaufspindel  reali- 
siert  werden  kann.  In  diesem  Fall  wird  die  für  das 
sichere  Zuhalten  der  Schleudertrommel  11  erfor- 

45  derliche  Zuhaltekraft  durch  den  ständig  eingeschal- 
teten  Motor  44  aufgebracht,  der  die  Schraubspindel 
34  mit  kleinerer  Drehzahl  antreibt,  als  der  Elektro- 
motor  7  die  Hohlwelle  3  und  damit  die  Trägerwelle 
9.  Es  ist  auch  möglich,  auf  den  Motor  44  oder  auf 

so  einen  entsprechenden  Abschnitt  der  Schraubspin- 
del  34  eine  separate,  zuschaltbare  Bremse  einwir- 
ken  zu  lassen.  So  kann  insbesondere  dann,  wenn 
der  Motor  44  ein  frequenzgeregelter  Elektromotor 
ist,  dieser  Motor  selbst  als  Bremse  dienen. 

55  Normalerweise  leitet  der  Motor  44  die  Öff- 
nungsbewegung  der  Schleudertrommel  11  erst 
dann  ein,  wenn  er  die  Schraubspindel  34  mit  grö- 
ßerer  Drehzahl  antreibt,  als  die  Schleuderraum- 

4 
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trommel  und  mit  ihr  die  Trägerwelle  9  umlaufen. 
Wenn  also  während  der  Arbeitsphase  des  Zentrifu- 
gierens  (Figur  1)  der  Motor  44  mit  konstanter  Ge- 
schwindigkeit  angetrieben  wird,  bewirkt  er  so  lange 
eine  feste  Zuhaltung  der  Trommel,  als  deren  Ge- 
schwindigkeit  größer  als  die  Umlaufgeschwindigkeit 
der  Schraubspindel  34  ist.  Erst  wenn  beim  Über- 
gang  in  die  Arbeitsphase  des  Feststoffabwurfs 
(Figur  2)  die  Drehzahl  der  Schleudertrommel  11 
unter  die  Drehzahl  der  Schraubspindel  34  sinkt, 
findet  die  Öffnungsbewegung  der  Schleudertrom- 
mel  statt. 

Es  ist  ferner  auch  möglich,  den  die  Schraub- 
spindel  34  antreibenden  Motor  44  nach  Erreichen 
des  Schließ-  oder  Öffnungszustandes  der  Trommel 
jeweils  ganz  abzuschalten.  Wegen  der  Selbsthem- 
mung  der  Schraubspindel  34  in  der  Mutter  33  wird 
die  Schraubspindel  34  und  mit  ihr  der  Motor  44 
dann  von  der  durch  den  Motor  7  angetriebenen 
Hohlwelle  3  im  Leerlauf  mitgenommen. 

Die  Figur  4  zeigt  eine  weiterhin  abgewandelte 
Ausführungsform  der  Erfindung.  In  Figur  4  sind 
einander  entsprechende  Teile  mit  den  gleichen  Be- 
zugszeichen  wie  in  Figur  1  bis  3  bezeichnet.  Wäh- 
rend  bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  3  die 
Schraubspindel  34  über  die  Riemenscheibe  43  und 
den  Motor  44  rotierend  angetrieben  wird,  um  die 
Trägerwelle  9  in  der  Hohlwelle  3  zu  verschieben, 
ist  bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  4  die 
Schraubspindel  34  drehfest  mit  der  Trägerwelle  9 
verbunden,  und  die  als  Mutter  ausgebildete  Hülse 
36  weist  ein  Innengewinde  auf,  daß  mit  dem  Au- 
ßengewinde  der  Schraubspindel  34  in  Eingriff  ist. 
Die  Hülse  36  ist  axial  unverschieblich  im  Endstück 
45  gelagert  und  wird  über  die  Riemenscheibe  43 
und  den  Motor  44  in  Umlauf  versetzt,  so  daß  die 
Schraubspindel  34  und  mit  ihr  die  Trägerwelle  9 
axial  hin-  und  herverschoben  werden,  wodurch  sich 
der  Schleuderraumdeckel  18  in  der  bereits  be- 
schriebenen  Weise  öffnet  oder  schließt. 

Wie  in  Figur  4  dargestellt,  ist  die  Schraubspin- 
del  34  über  eine  Paßfeder  35  axial  gleitverschieb- 
lich  in  einem  Teil  33  gelagert,  daß  seinerseits  fest 
mit  der  Trägerwelle  9  verbunden  ist.  Auf  diese 
Weise  ist  die  Schraubspindel  34  drehfest  mit  der 
Trägerwelle  9  verbunden,  kann  sich  jedoch  relativ 
zu  dieser  über  ein  begrenztes  Wegstück  hinweg 
axial  verschieben.  Im  Inneren  der  Trägerwelle  9  ist 
durch  die  Mutter  39  die  Scheibe  41  gehalten,  an 
der  sich  das  eine  Ende  der  Tellerfeder  42  abstützt. 
Das  andere  Ende  der  Tellerfeder  42  liegt  im  Hohl- 
raum  48  der  Trägerwelle  9  an  einer  Innenschulter 
49  oder  dergleichen  an,  so  daß  die  Tellerfeder  42 
ebenso  wie  bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  3 
bestrebt  ist,  die  Trägerwelle  9  derart  vorzuspannen, 
daß  in  der  Arbeitsphase  des  Zentrifugierens  (Figur 
1)  der  Schleuderraumdeckel  18  in  fester  Anlage  am 
Öffnungsrand  der  Schleudertrommel  11  gehalten 

ist. 
Die  Ausführungsform  gemäß  Figur  4  stellt  ge- 

genüber  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  3  ge- 
wissermaßen  eine  "kinematische  Umkehr"  dar.  Im 

5  Hinblick  auf  ihre  Funktion  und  Vorteile  entsprechen 
beide  Ausführungen  einander. 

Bei  einer  weiteren  (nicht  dargestellten)  Ausfüh- 
rungsform  des  erfindungsgemäßen 
"Schraubverschlusses"  von  Trommel  11  und  Dek- 

w  kel  16  könnte  die  in  Figur  4  als  rotierend  angetrie- 
bene  Mutter  wirkende  Hülse  36  auch  zwischen 
dem  stationären  Maschinengesteil  2  (vgl.  Figur  1) 
und  der  Trommel  11  angeordnet  sein,  falls  dort  die 
aus  der  Hohlwelle  3  austretende  Trägerwelle  9  mit 

75  einem  entsprechenden  Außengewinde  versehen  ist, 
das  in  Eingriff  mit  der  als  Mutter  wirkenden  Hülse 
steht.  Auch  in  diesem  Falle  würde  die  Hülse  über 
eine  Riemenscheibe  43  und  einen  entsprechend 
angeordneten  Motor  44  angetrieben. 

20 
Patentansprüche 

1.  Stülpfilterzentrifuge  mit  einer  in  einem  Gehäu- 
se  (1)  drehbar  gelagerten,  radiale  Filtratdurch- 

25  lässe  (12)  aufweisenden  Trommel  (11),  mit  ei- 
nem  die  Filtratdurchlässe  abdeckenden,  um- 
stülpbaren  Filtertuch  (15),  mit  einem  die  eine 
Stirnseite  der  Trommel  verschließenden  Dek- 
kel  (18),  mit  einer  am  Deckel  vorgesehenen 

30  Einfüllöffnung  für  zu  filtrierende  Suspension 
und  mit  einem  die  Einfüllöffnung  durchdringen- 
den  Füllrohr  (19),  wobei  Trommel  und  Deckel 
mittels  einer  drehend  angetriebenen  Hohlwelle 
(3)  und  einer  darin  hin-  und  herteleskopieren- 

35  den  Trägerwelle  (9)  relativ  zueinander  axial 
verschieblich  sind,  um  das  Filtertuch  umzustül- 
pen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Trägerwelle  (9)  eine  Schraubspin- 

40  del  (34)  angeordnet  und  eine  mit  dieser 
Schraubspindel  in  Eingriff  stehende  Mutter  (33, 
36)  vorgesehen  sind,  und  daß  entweder  die 
Schraubspindel  (34)  oder  die  Mutter  (36)  von 
einem  Motor  (44)  drehend  antreibbar  ist,  so 

45  daß  in  Abhängigkeit  von  der  Drehzahl  der 
Schraubspindel  (34)  bzw.  Mutter  (36)  relativ 
zur  Drehzahl  der  Hohlwelle  (3)  die  Trägerweile 
(9)  in  der  Hohlwelle  (3)  hin-  und  hertelesko- 
piert. 

50 
2.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Mutter  (33)  an  dem 
der  Trommel  (11)  abgekehrten,  hinteren  Ende 
der  Trägerwelle  (9)  fest  angeordnet  ist  und  die 

55  Schraubspindel  (34)  in  die  Mutter  eingreift,  daß 
die  Schraubspindel  (34)  in  einer  von  der  Trom- 
mel  (11)  weggerichteten,  hinteren  Verlänge- 
rung  (Buchse  31)  der  Hohlwelle  (3)  drehbar 

5 
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gelagert  ist,  und  daß  die  Schraubspindel  (34) 
über  den  Motor  (44)  drehend  antreibbar  ist. 

3.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schraubspindel  (34)  5 
drehfest  mit  der  Trägerwelle  (9)  verbunden  ist 
und  mit  dem  Außengewinde  der  Schraubspin- 
del  eine  drehbar  und  axial  unverschiebliche 
Mutter  (36)  in  Eingriff  steht,  die  über  den  Mo- 
tor  (44)  drehend  antreibbar  ist.  70 

4.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Trägerwelle  (9)  zwi- 
schen  der  Trommel  (11)  und  der  Mutter  33 
einen  Hohlraum  (48)  aufweist,  in  den  ein  freies  75 
Ende  der  Schraubspindel  (34)  bei  entspre- 
chender  Verschiebung  der  Trägerwelle  (9)  re- 
lativ  zur  Hohlwelle  (3)  eindringt. 

5.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  1,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  an  einer  hinteren  Verlän- 
gerung  (Buchse  31)  der  Hohlwelle  (3)  eine 
achsparallele  Ausnehmung  (32)  vorgesehen  ist, 
in  die  zur  Verdrehungssicherung  ein  fest  mit 
der  Trägerwelle  (9)  verbundenes  Keilstück  (30)  25 
eingreift. 

6.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  2  und  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Keilstück 
(30)  an  der  Mutter  (33)  angeordnet  ist.  30 

7.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  hintere  Verlängerung 
(Buchse  31)  der  Hohlwelle  (3)  in  wenigstens 
einem  Drehlager  (46,  47)  abgestützt  ist.  35 

8.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  2  und  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schraubspin- 
del  (34)  in  einer  in  der  hinteren  Verlängerung 
(Buchse  31)  der  Hohlwelle  (3)  drehbaren  Hülse  40 
(36)  drehfest  und  gleitverschieblich  angeord- 
net,  und  die  Hülse  (36)  über  den  Motor  (44) 
antreibbar  ist. 

9.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  8,  dadurch  45 
gekennzeichnet,  daß  die  Schraubspindel  (34) 
die  Hülse  (36)  an  derem  der  Trägerwelle  (9) 
abgekehrten,  hinteren  Ende  frei  überragt  und 
zwischen  diesem  hinteren  Ende  der  Hülse 
(36)  und  dem  freien  Ende  der  Schraubspindel  50 
(34)  eine  Feder  (42)  angeordnet  ist,  welche  die 
Schraubspindel  (34)  und  damit  die  Trägerwelle 
(9)  zur  Hülse  (36)  hin  vorspannt. 

10.  Stülpfilterzentrifuge  nach  Anspruch  1,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  daß  die  Schraubspindel  (34) 
von  dem  Motor  (44)  über  eine  Riemenscheibe 
(43)  antreibbar  ist. 

3 
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